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§ 120 StVG Beschwerden
 StVG - Strafvollzugsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.07.2025

1. (1)Die Strafgefangenen können sich gegen jede ihre Rechte betreffende Entscheidung oder Anordnung und über

jedes ihre Rechte betreffende Verhalten der Strafvollzugsbediensteten beschweren. Über die Art der ärztlichen

Behandlung können sich die Strafgefangenen jedoch nur nach § 122 beschweren. Die Beschwerde hat die

angefochtene Entscheidung, Anordnung oder das Verhalten zu bezeichnen und die Gründe für die Erhebung der

Beschwerde, soweit sie nicht offenkundig sind, darzulegen.

2. (2)Beschwerde gegen eine Entscheidung kann spätestens am vierzehnten Tag nach jenem Tag erhoben werden,

an welchem die Entscheidung dem Strafgefangenen verkündet oder zugestellt worden ist. Hat der

Beschwerdeführer spätestens am dritten Tag nach dem Tag der Verkündung eine schriftliche Ausfertigung der

Entscheidung verlangt, so ist für den Lauf der Frist die Zustellung der schriftlichen Ausfertigung maßgeblich. In

allen übrigen Fällen kann eine Beschwerde außer bei Gefahr im Verzug frühestens am ersten Tag, spätestens

aber am vierzehnten Tag nach jenem Tag erhoben werden, an welchem dem Strafgefangenen der

Beschwerdegrund bekanntgeworden ist. Eine Beschwerde ist nicht mehr zulässig, wenn der Strafgefangene nach

der Zustellung oder Verkündung der Entscheidung ausdrücklich auf die Beschwerde verzichtet hat. Beschwerden

sind schriftlich oder zu der vom Anstaltsleiter festzusetzenden Tageszeit mündlich bei dem hiefür zuständigen

Strafvollzugsbediensteten einzubringen.

3. (3)Die Erhebung einer Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. Der Anstaltsleiter und das mit der

Beschwerde angerufene Gericht können jedoch vom Amts wegen oder auf Antrag des Beschwerdeführers die

aufschiebende Wirkung zuerkennen, wenn dem nicht zwingende öffentliche Interessen entgegenstehen und

wenn nach Abwägung aller berührten Interessen mit dem Vollzug der angefochtenen Anordnung oder

Entscheidung für den Beschwerdeführer ein unverhältnismäßiger Nachteil verbunden wäre.

(Anm.: Abs. 4 aufgehoben durch BGBl. Nr. 799/1993)
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